
Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung

Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages
Mit diesem Druckstück stellen Sie einen verbindlichen Antrag auf Abschluss
eines Versicherungsvertrages.

Ihren Antrag können wir annehmen, indem wir Ihnen den Versicherungsschein
oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung übersenden.

Mit Zugang kommt der Versicherungsvertrag zustande.

Es betreut Sie:
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick
über die von Ihnen gewünschte Versicherung geben. Diese Informationen sind
jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem
Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.
Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Die von Ihnen gewünschte Versicherung umfasst:

– Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) (05/09)

Grundlage sind die Allgemeinen Bedingungen sowie alle im Antrag genannten
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2. Was ist versichert?
Fügen Sie jemanden einen Schaden zu, ist es Ihre Pflicht, diesen zu ersetzen. Und
dafür haften Sie mit Ihrem gesamtenVermögen. Um Sie davor zu schützen, gibt es
unsere Haftpflichtversicherung. Wenn Sie also einen Schaden verursachen, treten
wir für Sie ein. Und wenn unberechtigte oder zu hohe Forderungen an Sie gestellt
werden, setzen wir Ihr gutes Recht für Sie durch und wehren diese Kosten ab.
Wenn es sein muss, auch vor Gericht.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweils zu Grunde liegenden Bedingungen.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was sind die Folgen
unterbliebener oder verspäteter Zahlung?

Den Bruttobeitrag und die Beitragsfälligkeit können Sie Ihrem Antrag und Ihrem
 Versicherungsschein entnehmen.

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu
Beginn des neuen Versicherungsjahres zu entrichten. Falls Sie uns eine Lastschrift-
ermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf
Ihrem Konto.

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen,
können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der
Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns.
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rück -
ständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen.
Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt der Versicherungsschutz. Auch können wir
den Vertrag kündigen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Antrag und den
zugrundeliegenden Bedingungen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind im Versicherungsschutz eingeschlossen.
In manchen Fällen kommt ein Leistungsausschluss in betracht.

Generell nicht versichert sind:

– Haftpflichtansprüche von Ihnen selbst

– Haftpflichtansprüchen aus Schäden, die Sie mit Vorsatz herbeigeführt haben

– Haftpflichtansprüche gegen Sie aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder zu den im Vertrag mitversicherten
Personen gehören.

Diese Aufzählungen sind nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Auf-
zählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den jeweils zu Grunde liegenden
Bedingungen.

Produktinformationsblatt Vermögensschadenhaftpflicht
5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss und welche Folgen können

Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antrags-
formular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.

Beachten Sie bitte diese Pflichten mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwer-
wiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie
Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können
wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den zu Grunde liegenden Bedingungen.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen
können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Ändern sich Umstände, nach denen wir im Antrag oder weiteren Schriftstücken
gefragt haben, muss der Versicherungsvertrag möglicherweise angepasst werden.
Wir bitten Sie daher uns eventuelle Änderungen mitzuteilen.

Beachten Sie bitte Ihre diese Pflichten mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwer-
wiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie
Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können
wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweils zu Grunde liegenden Bedingungen.

7. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen können Verlet-
zungen dieser Pflichten haben?

Um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden, ergeben sich für Sie bei Eintritt
eines Schadenfalles folgende Verpflichtungen:

– Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens
und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an.

– Erstatten Sie uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadensberichte und unter-
stützen Sie uns mit der Schadenermittlung und -regulierung. Alle Umstände, die
nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie
uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden.

Über die oben genannten hinaus ergeben sich in der Haftpflichtversicherung zusätz-
liche Verpflichtungen:

– Erheben Sie gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden
auf Schadensersatz fristgemäß Widerspruch.

– Benachrichtigen Sie uns unverzüglich, wenn gegen Sie oder mitversicherte Per -
sonen ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltliches, behördliches oder
gerichtliches Verfahren eingeleitet oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet wird.

– Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, haben Sie die
Führung des Verfahrens uns zu überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen
einen Rechtsanwalt.

Beachten Sie bitte Ihre diese Pflichten mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwer-
wiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie
Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können
wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweils zu Grunde liegenden Bedingungen.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. Hat der Vertrag eine
Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätenstens drei Monate vor
dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen.

9. Wie kann der Vertrag beendet werden?
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeit zum
Ablauf des Vertrages stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört auch
das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen können, wenn wir
eine Leistung erbracht haben.
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Name, Vorname, Titel Geburtsdatum

Straße, Hausnummer Telefon privat

PLZ Wohnort Telefon geschäftlich/E-Mail

Berufstätigkeit, Dienstbezeichnung Dienststelle/Arbeitgeber Stempel Bestätigung Richterbund

Herr

Frau

Antrag auf eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
für Mitglieder des Bundes der Richter und Staatsanwälte
in Nordrhein-Westfalen e.V.

Neuantrag Ersatzantrag Änderungsantrag                Bereits Kunde?     ja     nein

Öffentlicher Dienst GD 4003 Rahmennummer 006199 Orga-Nr.: 4606001260

Bitte in Blockschrift ausfüllen

Versicherungs-
nehmer

Zahlungsweise

Versicherungs-
dauer

jährlich

Versicherungsbeginn 12.00 Uhr

Bestehen oder bestanden gleichartige Versicherungen?

nein    ja, bei

Wer hat den Vertrag gekündigt?

Versicherer    Antragsteller

Hatten Sie in den letzten 5 Jahren Schadenfälle (auch unversicherte)?

nein    ja

Vermögensschäden
Selbstbeteiligung je Schadenfall 10%,
höchstens 100,– EUR

Die Versicherungsdauer beträgt ein Jahr.

Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn er nicht drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Allgemeine
Fragen zur

Vorversicherung
und Vorschäden

Versicherungs -
summen und

 Beiträge

Widerrufliche
Einzugs -

ermächtigung

Verletzung von
Anzeigepflichten

Einwilligungs -
erklärung

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Die Verletzung
 vorvertraglicher Anzeigepflichten kann uns berechtigen, je nach Verschulden vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was
unter Umständen zur Leistungsfreiheit auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle führen kann.
Nähere Einzelheiten hierzu können Sie den Ihnen zur Verfügung gestellten Versicherungsbedingungen entnehmen.

Sie geben als Antragsteller/in die umseitig abgedruckte Einwilligungserklärung zur Datenverwaltung nach dem Bundesdatenschutzgesetz ab.

Besondere
 Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Der Abschluss dieser Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ist vom Bestehen einer Mitgliedschaft im Bund der Richter und Staatsanwälte
in Nordrhein-Westfalen e.V. abhängig. Es erfolgt ein Datenabgleich ohne Bekanntgabe des Versicherungsinhaltes.

Vertrags -
unterlagen

Ich bestätige, die dem Antrag zugrunde liegenden Bedingungen, Vertragsinformationen und das Produktinformationsblatt erhalten zu haben.

Rückwärtsversicherung
Einmaliger Zuschlag auf den Beitrag
für Vermögensschäden

Die vorstehenden Beiträge enthalten die derzeit gültige gesetzliche Versicherungsteuer in Höhe von 19%.

Versicherungsgesellschaft

Ablauf der Vorversicherung Versicherungsscheinnummer

Schadenanzahl Schadenhöhe

400.000 EUR 84,43 EUR
450.000 EUR 95,14 EUR
500.000 EUR 105,73 EUR

250.000 EUR 55,69 EUR
300.000 EUR 66,76 EUR
350.000 EUR 77,89 EUR

100.000 EUR 33,38 EUR
150.000 EUR 45,10 EUR
200.000 EUR 51,23 EUR

für 5 Jahre zurück 280%
für 3 Jahre Zurück 150%
für 4 Jahre Zurück 250%

für 1 Jahr zurück 70%
für 2 Jahre zurück 120%

Bankleitzahl Kontonummer Geldinstitut, Filiale

Unterschriften Ort/Datum Unterschrift des Antragstellers

Unterschriften Ort/Datum Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift Vermittler

�

Der Versicherungsumfang ergibt sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) (05/09).
Darüber hinaus sind mitversichert genehmigte nebenberufliche Mediations-, Vortrags-, Gutachter- und Schiedsgerichtstätigkeiten.

Versicherungs -
umfang

– Seite 2 von 10 –

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weite-
ren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenver-
ordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: DBV Deutsche Beamtenversicherung AG, Frankfurter Str. 50, 65178 Wiesbaden.
Sofern Sie einen Versicherungsbeginn beantragen, der vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, erklären Sie sich einverstanden, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf dieser Frist beginnt und der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) – abweichend von der gesetzlichen Regelung
– vor Ablauf der Frist fällig, d. h. unverzüglich zu zahlen ist.

Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallen-
den Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich je
nach Zahlweise wie folgt berechnet:

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzun-
gen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Anzahl der Tage an denen Versicherungsschutz
bestanden hat

multipliziert mit

1/360 der im Antrag ausgewiesenen Jahresprämie

1/180 der im Antrag ausgewiesenen Halbjahresprämie

1/90 der im Antrag ausgewiesenen Vierteljahresprämie

1/30 der im Antrag ausgewiesenen Monatsprämie

27931483 (10.09)
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Vertragsgrundlagen
Dem Vertag und den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.
Die Vertragssprache ist deutsch.

Maßgebend sind der Antrag, der Versicherungsschein sowie die am Tag des Ver-
trags-/Änderungsbeginns gültige Fassung der:

• Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögens-
schäden (AVB) (05/09)

• Besonderen Vereinbarungen, sofern sie vom Versicherer schriftlich bestätigt
 wurden sowie

• Die Bestimmungen dieser Hinweise und der Vertragsinformation.

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Einschätzung des zu
versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information
sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung.

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrück -
lich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen
vorliegt.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen
personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbe-
stimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnis-
ses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berech-
tigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die
Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und
zeitintensive Einzelfallprüfung.

Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem
ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch in den Fällen,
die nicht von den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden. Die
Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig
davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei,
diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu wider-
rufen. Dies lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt.
Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu führen,
dass ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der
Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungs-
pflicht;

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient;

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, den ich bei
Antragstellung genannt habe;

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)

Hinweise zum Antrag
3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur AXA Gruppe ge -

hörenden Unternehmen (zu denen auch die DBV Gesellschaften zählen und die 
im Internet unter www.AXA.de sowie www.DBV.de einsehbar sind oder mir auf
Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags-
und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können
(z. B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Datensamm -
lungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Ver -
siche rungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge,
sonstige Kontaktdaten;

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch
Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein
zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung
bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer
übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungs -
nehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln;

5. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) innerhalb und außerhalb der
AXA Gruppe, denen der Versicherer oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder
teilweise zur Erledigung überträgt. Diese Dienstleister werden eingeschaltet, um
die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und
kostengünstig zu gestalten.

Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht
 verbunden.

Die Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein ange-
messenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und
rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grund-
satz der Verschwiegenheit zu beachten;

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und
bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung
konzerneigener Datenbestände sowie Nutzung eines Hinweis- und Informations -
systems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der
 Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag der Versicherer ver-
schlüsselt. Auf Basis dieses Systems kann es zu einem auf den konkreten Anlass
bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und
dem angefragten Versicherer kommen;

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienst -
leistungen durch

a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA Gruppe und den für mich
zuständigen Vermittler;

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter www.AXA.de sowie
www.DBV.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden); soweit
aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaften/Vereinen Vorteilskonditionen
gewährt werden, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer zwecks
Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Gewerk -
schaften/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt;

8. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer Informa-
tionen über mein allgemeines Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch erfolgen
durch ein anderes Unternehmen der AXA Gruppe oder eine Auskunftei (z. B. Bürgel,
Infoscore, Creditreform, SCHUFA);

9. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer, ein Unter-
nehmen der AXA Gruppe oder eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathema-
tisch-statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit bzw.
der Kundenbeziehung (Scoring) einholt.

DBV Deutsche Beamtenversicherung AG
Frankfurter Straße 50, 65189 Wiesbaden · Postanschrift: 65171 Wiesbaden
Ein Unternehmen der AXA Gruppe
Internet: www.DBV.de
Sitz der Gesellschaft Wiesbaden · Handelsregister Wiesbaden 21 HR B Nr. 2404
Sitz der Zweigniederlassung Berlin · Handelsregister Berlin 92 HR B Nr. 593
USt.-Ident-Nr. DE 122786679
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Peter Heesen
Vorstand: Dr. Frank W. Keuper, Vorsitzender;
Rainer Brune, Wolfgang Hanssmann, Ulrich C. Nießen, Jens Wieland
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Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt haben, finden
Sie dort einen entsprechenden Hinweis. Im übrigen gelten die Regelungen des
 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann
der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen
werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen
Umständen erwarten darf.

Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten Antrag
auf Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies geschieht, indem wir
Ihnen den Versicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung über -
senden und dieser/diese Ihnen zugeht.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines
durch Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem
vereinbarten Zeitpunkt.

Eine Frist, während der Sie an den Antrag gebunden sind, besteht nicht.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem
Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1
und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der
VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform
erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DBV Deutsche Beamtenversiche-
rung AG, Frankfurter Str. 50, 65178 Wiesbaden.
Sofern Sie einen Versicherungsbeginn beantragen, der vor dem Ablauf der
Widerrufs frist liegt, erklären Sie sich einverstanden, dass der Versicherungsschutz
vor Ablauf dieser Frist beginnt und der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungs -
beitrag) – ab weichend von der gesetzlichen Regelung – vor Ablauf der Frist fällig,
d. h. unverzüglich zu zahlen ist.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstat-
ten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie,
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich
um einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt berechnet:

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere  Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben.

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, ist der Versicherer
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

Wenn Sie Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, kann der Versicherer ebenfalls
vom Vertrag zurücktreten oder kündigen.

Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach Eintritt eines
Versicherungsfalles gekündigt werden.

Darüber hinaus können Sie den Vertrag aus Anlass einer Beitragserhöhung ohne
Änderung des Umfangs des Versicherungsschutzes kündigen.

Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag und bei
Insolvenz des Versicherungsnehmers kündigen.

Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen, sind den dem Vertrag
zugrundeliegenden Bedingungen zu entnehmen.

14. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu
den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich
etwaiger Vertragsstrafen

13. Laufzeit

Anzahl der
Tage an denen
Versicherungs
schutz be -
standen hat

multi -
pliziert

mit

1/360 der im Antrag ausgewiesenen Jahresprämie

1/180 der im Antrag ausgewiesenen Halbjahresprämie

1/90 der im Antrag ausgewiesenen Vierteljahresprämie

1/30 der im Antrag ausgewiesenen Monatsprämie

12. Widerrufsrecht

11. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der Versiche-
rung und des Versicherungsschutzes sowie zur Antragsfrist

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen bzw. der Gültigkeit befristeter Angebote

DBV Deutsche Beamtenversicherung AG
Frankfurter Str. 50, 65178 Wiesbaden
Internet: www.DBV.de
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Frank W. Keuper
Sitz Wiesbaden HRB 2404 Amtsgericht Wiesbaden
Sitz Berlin HRB 593 B Amtsgericht Charlottenburg

Den Namen und die Anschrift Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

Die ladungsfähige Anschrift der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG ist unter
Punkt 1 genannt, die Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

Die Geschäftstätigkeit der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG bezieht sich
hauptsächlich auf den Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-,
Kredit- und Krankenversicherung jedoch nur der Rückversicherung;

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot. Es gelten die
zu Vertragsbeginn gültigen und Ihnen zuvor ausgehändigten Versicherungsbedin -
gungen.

Bei dem im Antrag oder im Angebot genannten Preis handelt es sich um den Beitrag
gemäß vereinbarter Zahlweise inklusive der Versicherungsteuer.

Der vom Gesetzgeber erhobene Versicherungsteuersatz beträgt zur Zeit in der
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 19,00%.

Wünscht der Antragsteller die Entrichtung des Jahresbeitrages in Raten, so werden
folgende Ratenzahlungszuschläge erhoben:

bei halbjährlicher Zahlungsweise 3,00%

bei vierteljährlicher und monatlicher Zahlungsweise 5,00%

Für Tätigkeiten die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
stellen wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebühren für Mahnungen (zur Zeit
5,– Euro), für Lastschriftrückläufer (zur Zeit 10,– Euro) und angemessene Geschäfts-
gebühren bei Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu
verweisen wir auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbin-
dung mit den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen.

Für einen Anruf bei unserem 24-Std.-Service: 0 180 3 – 32 81 00 aus dem deut-
schen Festnetz werden 9 Cent je angefangene Minute berechnet. Abweichende
Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind möglich.

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags finden Sie in den dem Vertrag zugrundeliegen-
den Bedingungen.

Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung bei uns
eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag
auf unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege des Lastschriftein-
zugsverfahrens ist zusätzlich die wirksame Belastung Ihres Kontos erforderlich.

Ihre Zahlung ist rechtzeitig, wenn

• bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag innerhalb der Zahlungs-
frist von Ihrem Konto abgebucht wurde;

• Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der Zahlungsfrist vor-
genommen werden.

Haben Sie uns eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt, haben Sie lediglich
dafür zu sorgen, dass der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von Ihrem Konto
abgebucht werden kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

7. Gesamtpreis der Versicherung

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

5. Garantiefonds

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift
der zuständigen Aufsichtsbehörde

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/
Vermittlers

2. Weitere Ansprechpartner

1. Vertragspartner

Vertragsinformationen
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Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Der Gerichtsstand ist in den dem
 Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen geregelt.

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinforma -
tionen in deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit dieses Vertrages kommuni-
zieren wir mit Ihnen auf Deutsch.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Wenn uns das einmal
nicht gelingt, informieren Sie uns (24-Stunden-Kundenservice 0180 3 – 32 81 00*)!
Wir reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung.

*Für einen Anruf bei unserem 24-Std.-Service: 0 180 3 – 32 81 00 aus dem deut-
schen Festnetz werden 9 Cent je angefangene Minute berechnet. Abweichende
Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind möglich.

Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen
Schlichter den Versicherungsombudsmann anzurufen:

„Versicherungsombudsmann e.V.“
Postfach 080632, 10006 Berlin,
Tel.: 0 180 4/22 44 24, Fax 0 180 4/22 44 25

für 20 Cent je Anruf/Fax aus dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise für
Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind möglich.

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 80.000,– Euro
möglich und für Sie kostenfrei.

Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Anliegen auf dem ordentlichen Rechtsweg vorzu-
bringen.

Sollten Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sein, haben Sie die Mög-
lichkeit, bei der unter Punkt 4 genannten Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

19. Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter Ziffer 4
genannten Behörde

18.  Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfs -
verfahren

17. Maßgebliche Vertragssprache

16. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

15. Angabe des Rechts, welches der Versicherer bei der
 Vertragsanbahnung der Beziehung zum Versicherungs -
nehmer zugrunde legt

27931483_1009_Formular:AXA  07.10.2009  15:48 Uhr  Seite 6



A Der Versicherungsschutz (§§ 1-4)

§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, Vermögensschaden,
Versicherungsfall, Versicherungsnehmer

I. Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeit und Vermögensschadenbegriff

II. Definition des Versicherungsfalls

III. Juristische Person als Versicherungsnehmer

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung

I. Vorwärtsversicherung

II. Rückwärtsversicherung

III. Verstoßzeitpunkt bei Unterlassung

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

I. Vorläufige Deckung

II. Hauptvertrag

III. Umfang des Versicherungsschutzes

§ 4 Ausschlüsse

B Der Versicherungsfall (§§ 5-6)

§ 5 Obliegenheiten im Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers

I. Obliegenheiten im Versicherungsfall

II. Zahlung des Versicherers

§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

C Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-14)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungsanspruches,
Rückgriffsansprüche

I. Versicherung für fremde Rechnung

II. Abtretung des Versicherungsanspruches

III. Rückgriffsansprüche

§ 8 Prämienzahlung, Prämienregulierung, Prämienrückerstattung

I. Vorläufige Deckung

II. Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages

III. Zahlung der Folgeprämien des Hauptvertrages

IV. Verzug bei Abbuchung

V. Prämienregulierung

VI. Prämienrückerstattung

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen

I. Vertragsdauer und ordentliche Kündigung

II. Kündigung im Schadenfall

III. Erlöschen des Versicherungsschutzes

§ 10 Verjährung, Gerichtsstand

I. Verjährung

II. Zuständiges Gericht

III. Anwendbares Recht

§ 11 Form der Willenserklärungen gegenüber dem Versicherer

§ 11a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
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D Informationen zum Widerrufsrecht und ergänzende Bestimmungen

Inhalt

§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, Vermögensschaden, Versicherungs-
fall, Versicherungsnehmer

I. Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeit und Vermögensschadenbegriff
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall,
dass er wegen eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit von ihm selbst oder
einer Person, für die er nach § 278 oder § 831 BGB einzustehen hat, begangenen
Verstoßes von einem anderen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
 privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird.

Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von Gebühren oder Honoraren
sowie Erfüllungsansprüche und Erfüllungssurrogate wie § 281 i. V. m. § 280 BGB
oder vergleichbare ausländische Vorschriften.

2. Definition des Vermögensschadens

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Ver-
letzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sach-
schäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von
Sachen, insbesondere auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch sich aus
solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat,
verursachten Schäden herleiten.

3. Ansprüche wegen Sachschäden

Es sind jedoch in die Versicherung einbezogen Ansprüche wegen unmittelbarer oder
mittelbarer Sachschäden

a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schrift-
stücken,

b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicherten Betätigung
des Versicherungsnehmers bilden. Ausgeschlossen von der Einbeziehung zu a)
und b) sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch Abhandenkom-
men von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko
indossierten Orderpapieren; das Abhandenkommen von Wechseln fällt nicht unter
diese Ausschlussbestimmung. Ferner sind von der Einbeziehung zu b) ausge-
schlossen Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen aus Anlass der Aus -
übung technischer Berufstätigkeit oder der Verwaltung von Grundstücken oder
der Führung wirtschaftlicher Betriebe.

II. Definition des Versicherungsfalls
Versicherungsfall ist der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer zur Folge haben könnte.

III. Juristische Person als Versicherungsnehmer
Falls eine juristische Person für sich selbst Versicherung nimmt, so besteht der Ver-
sicherungsschutz hinsichtlich der ihren Organen und Angestellten zur Last fallenden
Verstöße, soweit sie diese gesetzlich zu vertreten hat, und zwar mit der Maßgabe,
dass in der Person des Verstoßenden gegebene subjektive Umstände, durch welche
der Versicherungsschutz beeinflusst wird (vgl. z. B. § 4 Nr. 5,6), als bei der Ver -
sicherungsnehmerin selbst vorliegend gelten.

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung
I. Vorwärtsversicherung
Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherungs-
schutzes an (§ 3) bis zum Ablauf des Vertrages vorkommenden Verstöße, die dem
Versicherer nicht später als 2 Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages
gemeldet werden (gilt auch für II. soweit eine Rückwärtsversicherung vereinbart
wurde)

II. Rückwärtsversicherung
1. Versicherungsumfang

Die Rückwärtsversicherung bietet Versicherungsschutz gegen in der Vergangenheit
vorgekommene Verstöße, welche dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder mit-
versicherten Personen bis zum Abschluss der Rückwärtsversicherung nicht bekannt
geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und
Endpunkt zu bezeichnen.

2. Bekannter Verstoß

Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versicherungsnehmer, Versi-
cherten oder mitversicherten Personen als – wenn auch nur möglicherweise –
objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet
worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch angedroht
noch befürchtet worden sind.

III. Verstoßzeitpunkt bei Unterlassung
Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt im Zweifel der
 Verstoß als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens
hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes
I. Vorläufige Deckung
Die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklärung des Versicherers ab dem
vereinbarten Zeitpunkt wirksam. Die vorläufige Deckung richtet sich nach den Ver-
tragsgrundlagen, die dem endgültigen Versicherungsvertrag zugrunde liegen sollen.
Der Versicherungsnehmer erhält die für die vorläufige Deckung und den endgültigen
Versicherungsvertrag geltenden Versicherungsbedingungen und die Information für
Versicherungsnehmer zusammen mit dem Versicherungsschein, auf Wunsch auch
zu einem früheren Zeitpunkt.

Für welche Schäden besteht Versicherungsschutz und für
 welche nicht?
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II. Hauptvertrag
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung mit der
Einlösung des Versicherungsscheines durch rechtzeitige Zahlung der Prämie gemäß
§ 8 II, der im Antrag angegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher Abgaben. Wird
die erste Prämie erst nach dem als Beginn der Versicherung festgesetzten Zeitpunkt
eingefordert, dann aber ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit
dem vereinbarten Zeitpunkt.

III. Umfang des Versicherungsschutzes
1. Abwehrschutz, Freistellung, Anerkenntnis und Vergleich

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatz -
verpflichtungen. Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Ver -
sicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder
Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver -
sicherer nur, soweit der Haftpflichtanspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hätte. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr
des Haftpflichtanspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen
des Versicherungsnehmers abzugeben.

2. Höchstbetrag der Versicherungsleistung

Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Versicherer – abgesehen
vom Kostenpunkte (s. Ziff. 5) – in jedem einzelnen Schadenfalle obliegenden
 Leistung dar und zwar mit der Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der Ver -
sicherungssumme in Frage kommt:

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf welche sich der
Versicherungsschutz erstreckt oder

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden einheitlichen Schadens
oder

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfaches, auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher
Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.

3. Jahreshöchstleistung

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das
 Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

4. Selbstbehalt des Versicherungsnehmers

Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer auf Grund richterlichen Urteils oder
eines vom Versicherer genehmigten Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen ist
(Haftpflichtsumme), ersetzt der Versicherer 90%, höchstens die Höchstversicherungs-
summe. Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers beträgt in jedem Fall min-
destens 50,– Euro (Mindestselbstbehalt), höchstens 1% der vereinbarten Versiche-
rungssumme.

Abweichend hiervon kann ein anderer Selbstbehalt vereinbart werden.

5. Prozesskosten

5.1 Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen
gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen
eines solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom Versicherungs -
nehmer betriebenen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen zu
Lasten des Versicherers.

5.2 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme,
trägt der Versicherer die Gebühren und Pauschsätze nur nach der der Versicherungs-
summe entsprechenden Wertklasse. Bei den nicht durch Pauschsätze abzugelten-
den Auslagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und Versiche-
rungsnehmer ein.

5.3 Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des Mindest- oder eines
 vereinbarten festen Selbstbehalts, treffen den Versicherer keine Kosten.

5.4 Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versicherungsnehmer vorweg die
Kosten nach dem Streitwert des erhöhten Mindestselbstbehaltes allein zu tragen,
die Mehrkosten bezüglich des übersteigenden Betrages (bis zum Streitwert vom
erhöhten Mindestselbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Versicherer.
Bezüglich der nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen findet die Bestim-
mung zu 5.2, Satz 2 Anwendung.

5.5 Sofern sich ein Versicherungsnehmer selbst vertritt oder durch einen Sozius,
Mitinhaber, Gesellschafter oder Mitarbeiter vertreten lässt, werden die hierdurch
anfallenden Gebühren nicht erstattet.

5.6 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten ersetzt der Versicherer,
begrenzt auf seine Leistungspflicht, Kosten höchstens nach der der Versicherungs-
summe entsprechenden Wertklasse nach den Maßgaben des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes (RVG), sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas anders
vereinbart ist.

6. Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung

An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der zwangsweisen
Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in
demselben Umfange wie an der Ersatzleistung, höchstens jedoch bis zur Höhe der
Versicherungssumme.

7. Leistungsbegrenzung bei gescheiterter Erledigung des Haftpflichtanspruchs

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch
Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen Anteil zur Befriedigung
des Geschädigten zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den von der Weige-
rung bzw. der Verfügungsstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache,
Zinsen und Kosten ihm gegenüber nicht aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche

1. welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden – dies gilt auch im
Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) – wegen Verletzung oder
Nichtbeachtung ausländischen Rechts; wegen einer im Ausland vorgenommenen
Tätigkeit. Dieser Ausschluss gilt nicht für Staaten der Europäischen Union und der
Schweiz. Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, erstreckt sich dieser nicht
auf Ansprüche aus Tätigkeiten, die über

– ausländische Tochtergesellschaften

– ausländische Niederlassungen

– ausländische Zweigstellen jeglicher Art

– Firmen im Ausland, die durch Kooperationsvereinbarungen verbunden sind, aus -
geübt werden.

Abweichend hiervon können besondere Vereinbarungen getroffen werden;

2. soweit sie auf Grund Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang der
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

3. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der entgeltlichen
oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und
anderen wirtschaftlichen Geschäften;

4. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße
beim Barzahlungsakt, durch Veruntreuung des Personals des Versicherten entstehen;

5. wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift,
Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige
 wissentliche Pflichtverletzung;

6. von Sozien, Mitinhabern, Gesellschaftern und Angehörigen des Versicherungs -
nehmers sowie von Personen, welche mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben,
es sei denn – was die Ansprüche von Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft
Lebenden betrifft –, dass es sich um Ansprüche eines Mündels gegen seinen Vor-
mund oder eines Betreuten gegen seinen Betreuer handelt.

Als Angehörige gelten:

a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers,

b) Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiv -
eltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern
und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder.

Schadenersatzansprüche von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile,
und von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer, Ver -
sicherten, Sozius, Mitinhaber, Gesellschafter oder Angehörigen des Versicherungs-
nehmers oder Versicherten gehört, sind von der Versicherung gleichfalls ausge-
schlossen;

7. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands- oder Aufsichts-
ratsmitglied privater Unternehmungen, Vereine, Verbände und als Syndikus;

8. aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-,
Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.);

9. wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, welche
das Rechtssubjekt erleidet, bei dem der Versicherungsnehmer oder Versicherte als
Beamter oder sonst angestellt ist, oder zu dem er im Verhältnis eines Vorstehers
oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, Verwaltungs- oder Aufsichtskollegiums
steht. Dies gilt nicht, soweit die Einbußen durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung
verursacht wurden;

10. wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung
oder sonstigen Diskriminierungen.

§ 5 Obliegenheiten im Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers
I. Obliegenheiten im Versicherungsfall
1. Schadenanzeige

1.1 Jeder Versicherungsfall (§ 1 II) ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens
innerhalb einer Woche, in Textform (vgl. § 11) anzuzeigen.

1.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahn -
bescheid erlassen, hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich An -
zeige zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt hat.
Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf Schaden -
ersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß Wider-
spruch zu erheben und die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

1.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer
geltend, ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des
Anspruchs verpflichtet.

1.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht,
Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er
außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das gilt im Falle eines Arrestes, einer
einstweiligen Verfügung oder eines Beweis sicherungsverfahrens.

1.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen gewahrt. Für die Erben des
Versicherungsnehmers tritt an Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem
Monat.

2. Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der Schadenabwehr

2.1 Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumutbar, verpflichtet, unter Beach-
tung der Weisungen des Versicherers, insbesondere auch hinsichtlich der Auswahl
des Prozessbevollmächtigten, für die Abwendung und Minderung des Schadens zu
sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles dient.

2.2 Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadener-
mittlung und -regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug
haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des
Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden.

2.3 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen Schriftwechsel hat der Versi-
cherungsnehmer unentgeltlich zu führen. Sonstiger anfallender Aufwand sowie auch
die Kosten eines vom Versicherungsnehmer außergerichtlich beauftragten Bevoll-
mächtigten werden nicht erstattet.

2.4 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist
nicht erforderlich. Die Kosten einer solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt.

II. Zahlung des Versicherers
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt (§ 3 III), hat dieser den Versicherungsnehmer
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. Die Leistungen des
Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Der Versicherungsfall
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§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist
der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat.
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsneh-
mer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungsanspruches,
Rückgriffsansprüche

I. Versicherung für fremde Rechnung
Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche, die gegen andere Personen
als den Versicherungsnehmer selbst gerichtet sind (Versicherte, mitversicherte Per-
sonen), erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versiche-
rungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße
Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt neben der mitversicherten Person für
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. Versicherte können ihre Versiche-
rungsansprüche selbständig geltend machen. Ansprüche des Versicherungsnehmers
selbst sowie seiner Angehörigen gegen den Versicherten sind, soweit nichts anderes
vereinbart ist, von der Versicherung ausgeschlossen.

II. Abtretung des Versicherungsanspruches
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustim-
mung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung
an den geschädigten Dritten ist zulässig.

III. Rückgriffsansprüche
Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte, ebenso dessen
Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung
bezahlter Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der vom
Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der Versi-
cherer kann die Ausstellung einer den Forderungsübergang nachweisenden Urkunde
verlangen. Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers wird nur genom-
men, wenn der Angestellte seine Pflichten vorsätzlich oder wissentlich verletzt hat.
Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ziff. III., Absatz 1 oder ein
zu dessen Sicherung dienendes Recht verzichtet, bleibt der Versicherer nur insoweit
verpflichtet, als der Versicherungsnehmer beweist, dass die Verfolgung des
Anspruchs ergebnislos geblieben wäre.

§ 8 Prämienzahlung, Prämienregulierung, Prämienrückerstattung
I. Vorläufige Deckung
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, eine Prämie für die vorläufige Deckung zu
zahlen, soweit der Hauptvertrag mit dem Versicherer der vorläufigen Deckung nicht
zustande kommt. Diese entspricht der Laufzeit der vorläufigen Deckung in Höhe des
Teils der Prämie, die beim Zustandekommen des Hauptvertrags für diesen zu zahlen
wäre. Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt rückwirkend,
wenn der Versicherungsnehmer die Erstprämie für den endgültigen Versicherungsver-
trag nicht rechtzeitig gezahlt hat. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach Zugang der Dekkungszusage und der Zahlungsaufforderung erfolgt.

II. Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages
Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Abschluss des Vertrages
fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs -
beginn. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt die erste Rate als
Erstprämie. Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig bezahlt, ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzug zurück, kann
er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Ist die Prämie zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

III. Zahlung der Folgeprämien des Hauptvertrages
Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 II) zahlbaren regelmäßigen Folge-
prämien sind an den im Versicherungsschein festgesetzten Zahlungsterminen und
sonstige Prämien bei Bekanntgabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger
öffentlicher Abgaben zu entrichten. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt,
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen. Dabei sind die rückständi-
gen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen zu beziffern und die
Rechtsfolgen anzugeben, die mit dem Fristablauf verbunden sind. Tritt der Verstoß
nach dem Ablaufdieser Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Ein-
tritts mit der Zahlung der Prämie oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet. Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der
 Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

IV. Verzug bei Abbuchung
Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen Prämien von einem Konto
einzieht und kann eine Prämie aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertre-
ten hat, nicht fristgerecht eingezogen werden oder widerspricht der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung von seinem Konto, gerät er in Verzug und es
können ihm auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung gestellt werden. Der
Versicherer ist zu weiteren Abbuchungsversuchen berechtigt aber nicht verpflichtet.
Ist die Einziehung einer Prämie aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu
vertreten hat, nicht möglich, so kommt er erst in Verzug, wenn er nach einer Zah-
lungsaufforderung in Textform nicht fristgerecht zahlt. Kann aufgrund eines Wider-
spruchs oder aus anderen Gründen eine Prämie nicht eingezogen werden, so kann
der Versicherer von weiteren Einzugsversuchen absehen und den Versicherungs -
nehmer in Textform zur Zahlung durch Überweisung auffordern.

Das Versicherungsverhältnis

V. Prämienregulierung
Aufgrund einer Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen gemäß § 11 b II,
Ziff. 2 wird die Prämie entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung richtig gestellt.

VI. Prämienrückerstattung
Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach
Beginn der Versicherung rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig,
steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Dies
gilt auch in den Fällen, in denen die Prämie auf mehrere Jahre vorausbezahlt war
oder das Verhältnis infolge Kündigung im Schadenfalle (§ 9 II) endet. Wird das Ver-
sicherungsverhältnis durch Rücktritt oder durch Anfechtung des Versicherers wegen
arglistiger Täuschung (§ 11 a II) beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu.

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen
I. Vertragsdauer und ordentliche Kündigung
1. Vorläufige Deckung

Die vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem nach einem
vom Versicherungsnehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag
über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. Kommt der
endgültige Versicherungsvertrag nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer sei-
nen Antrag nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes widerruft oder einen Wider-
spruch nach § 5 Abs. 1 u. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes erklärt, endet die
vorläufige Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs beim
 Versicherer. Ist die vorläufige Deckung ausnahmsweise befristet, endet sie auto -
matisch mit Fristablauf. Absatz 1 bleibt unberührt. Ist die vorläufige Deckung unbe -
fristet, kann jede Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist in Textform kündigen.
Die Kündigung des Versicherers wird erst nach Ablauf von zwei Wochen nach
Zugang wirksam. Absatz 1 bleibt unberührt.

2. Hauptvertrag

Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetzte Zeit abge-
schlossen. Beträgt diese mindestens ein Jahr, bewirkt die Unterlassung rechtswirk-
samer Kündigung eine Verlängerung des Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kündi-
gung ist rechtswirksam, sofern sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen
Ablauf des Vertrages in Textform erklärt wird.

II. Kündigung im Schadenfall
1. Kündigungsvoraussetzungen

Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versicherungsfalles in Textform
gekündigt werden, wenn eine Zahlung aufgrund eines Versicherungsfalles geleistet
oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist oder der Versicherungs -
nehmer mit einem von ihm geltend gemachten Versicherungsanspruch rechtskräftig
abgewiesen ist.

2. Kündigungsfrist

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versiche-
rungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen.

3. Erlöschen des Kündigungsrechts

Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem
die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder
Vergleich beigelegt oder das Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.

4. Rechtzeitigkeit der Kündigung

Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie dem Vertragspartner inner-
halb der jeweils vorgeschriebenen Frist zugegangen ist.

III. Erlöschen des Versicherungsschutzes
Bei Wegfall des versicherten Interesses erlischt der Versicherungsschutz. Kommt
der Hauptberuf in Wegfall, so gilt für die Prämienbemessung von dem Zeitpunkt des
Wegfalls an ein bisheriger Nebenberuf als Hauptberuf.

§ 10 Verjährung, Gerichtsstand, anwendbares Recht
I. Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristbe-
rechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz -
buches. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
 angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht.

II. Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver -
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine
natürliche Person und wohnt in Deutschland, ist auch das Gericht örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt in Deutschland,
 müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort sei-
nes gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
 juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaft ist.

3. Veränderter/unbekannter Wohnsitz/Aufenthalt des Versicherungsnehmers

Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz, Sitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-
gesetzes oder sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für
 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.

4. Andere Gerichtsstände

Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese
 Vereinbarung nicht ausgeschlossen.
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III. Anwendbares Recht
Die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag bestimmen sich ausschließ-
lich nach deutschem Recht.

§ 11 Form der Willenserklärungen gegenüber dem Versicherer
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform
abzugeben und an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle zu richten.

§ 11a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers, Rechtsfolgen
von Anzeigepflichtverletzungen
I. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-
cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind,
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen (z. B. § 11 b II Ziff. 2). Der
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner
 Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Ver -
sicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand,
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

II. Rechtsfolgen von Anzeigepflichtverletzungen
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus §§ 19-22 VVG (VVG-
Gesetzestext siehe Anhang). Unter den dort genannten Voraussetzungen kann der
Versicherer vom Versicherungsvertrag zurücktreten, leistungsfrei sein, den Vertrag
kündigen, wegen arglistiger Täuschung anfechten oder auch berechtigt sein, den
Vertrag zu ändern. Erhöht sich durch die Vertragsänderung gemäß II. Absatz 1 die
Prämie um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
nach Maßgabe von § 19 VI VVG kündigen.

§ 11b Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit
I. Vorläufige Deckung
Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über
vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer ab, hat er dem bisherigen Ver -
sicherer den Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen.

II. Gefahrerhöhung
1. Selbständige Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers

Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände
ein, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (§ 11 a I),
hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versiche-
rer unverzüglich anzuzeigen.

2. Anzeigepflicht nach Aufforderung des Versicherers

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Ver -
sicherers, welche auch durch einen der Prämienrechnung beigefügten Hinweis
 erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Änderungen in dem
versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemessung gemachten
Angaben eingetreten sind, zum Beispiel zuschlagspflichtige Personen, der bei einem
anderen Versicherer bestehende Versicherungsschutz für eine höhere Versicherungs-
summe oder der erstmalige Abschluss eines solchen Versicherungsvertrages, Ände-
rungen einer Nebentätigkeit. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt
der Aufforderung zu machen. Auf Verlangen des Versicherers sind die Angaben
durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen.

III. Rechtsfolgen bei unrichtigen Angaben und arglistigem Verschweigen
Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen gemäß § 11 b II Ziff. 1. und 2. oder
das arglistige Verschweigen sonstiger Gefahrumstände können den Versicherer
unter den Voraussetzungen des § 26 VVG berechtigen, den Versicherungsschutz zu
versagen.

IV. Änderung von Anschrift und Name
Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, Änderun-
gen seiner Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Ansonsten gelten an die letzte, dem
Versicherer bekannte Anschrift gesandte Mitteilungen als rechtsverbindlich. Entspre-
chendes gilt für eine Namensänderung.

§ 12 Sozien, Mitinhaber, Gesellschafter
1. Als Sozien, Mitinhaber, Gesellschafter gelten Personen, die ihren Beruf nach
außen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie durch Gesell-
schaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind.

2. Der Versicherungsfall (§ 1 II.) auch nur eines Sozius, Mitinhabers, Gesellschaf-
ters gilt als Versicherungsfall aller Sozien, Mitinhaber und Gesellschafter. Der Ver -
sicherer tritt für diese zusammen mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein.
Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht (nach Maßgabe des § 7 I.) auch
zugunsten eines Sozius, Mitinhabers und Gesellschafters der Nichtversicherungs-
nehmer ist. Ein Ausschlußgrund nach § 4 oder ein Rechtsverlust nach § 3 III. Ziff. 7
sowie nach § 6, der in der Person eines Sozius, Mitinhabers und Gesellschafters
vorliegt, geht zu Lasten aller Sozien, Mitinhaber und Gesellschafter. Soweit sich ein
Rechtsverlust nach § 6 an eine Unterlassung knüpft, wirkt das Tun eines Sozius,
Mitinhabers und Gesellschafters zugunsten aller Sozien, Mitinhaber und Gesell-
schafter.

3. Für die zu 2 erwähnte Durchschnittsleistung gilt folgendes:

a) Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berechnen, dass
zunächst bei jedem einzelnen Sozius, Mitinhaber und Gesellschafter festgestellt
wird, wie viel er vom Versicherer zu erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius, Mit -
inhaber und Gesellschafter zu sein, allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und
sodann die Summe dieser fiktiven Leistung durch die Zahl aller, auch der Nicht-
versicherungsnehmer, geteilt wird;

b) bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 III. Ziff. 5 in sinngemäßer
Verbindung mit den vorstehenden Bestimmungen anzuwenden.

§ 13 Mitarbeiter
Die Beschäftigung eines zuschlagspflichtigen Mitarbeiters, der nicht Sozius, Mitinha-
ber, Gesellschafter im Sinne des § 12 Ziff. 1 ist, gilt als Erweiterung des versicher-
ten Risikos nach § 11 b II Ziff. 2. Wird trotz Aufforderung die Beschäftigung eines
Mitarbeiters nicht angezeigt, so verringert sich dem Versicherungsnehmer gegen -

über die Leistung (§ 12) des Versicherers, wie wenn der Mitarbeiter Sozius, Mitinha-
ber, Gesellschafter im Sinne von § 12 Ziff. 1 wäre. In Ansehung solcher Verstöße,
die vor Ablauf der Frist des § 11 b II Ziff. 2 oder nach Bezahlung des Mitarbeiter -
zuschlags erfolgt sind, deckt die Versicherung im Rahmen des Versicherungsvertra-
ges auch Haftpflichtansprüche, die unmittelbar gegen die Mitarbeiter erhoben wer-
den (§ 7 I).

§ 14 Kumulsperre
Unterhält ein oder mehrere Versicherungsnehmer weitere Versicherungsverträge und
kann er für ein und denselben Verstoß Versicherungsschutz auch aus einem oder
mehreren Versicherungsverträgen in Anspruch nehmen, begrenzt 1. die Versiche-
rungssumme des Vertrages mit der höchsten Versicherungssumme die Leistung aus
allen Versicherungsverträgen;

2. die Jahreshöchstleistung des Vertrages mit der höchsten Versicherungssumme
die Leistung aus allen Versicherungsverträgen. Eine Kumulierung der Versicherungs-
summen oder der Jahreshöchstleistungen findet nicht statt; § 78 Abs. 2 Satz 1 VVG
gilt entsprechend. § 12 bleibt hiervon unberührt.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz
§ 5 VVG Abweichender Versicherungsschein
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungs-
nehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als geneh-
migt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungs-
nehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in
Textform widerspricht.

(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versiche-
rungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versiche-
rungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit verbun-
denen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der
 Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen.

(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den
Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 8 VVG Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei
Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer zu
erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem
Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:

1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7
Abs. 1 und 2 und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechts-
folgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte entsprechend
den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und
die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu
erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des
Absatzes 1 Satz 2 enthält. Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes
1 Nr. 2, wenn das vom Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechts -
verordnung nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis
über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht

1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,

2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich
um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs,

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag
im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1
Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz. Das Wider-
rufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von beiden Ver-
tragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig
erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend von
Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der dem Versicherungs-
nehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufs-
recht festzulegen.

§ 19 VVG Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm
bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Ver -
sicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer
nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme
Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der
Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.
In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der
Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen
wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf

Informationen zum Widerrufsrecht und ergänzende
 Bestimmungen
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Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht
zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags -
bestandteil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen,
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit
der Anzeige kannte.

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prä-
mie um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung
auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 VVG Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind
bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3
Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 VVG Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm gel-
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Aus -
übung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der
Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 VVG Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
bleibt unberührt.

§ 26 VVG Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs -
nehmer.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen
sein müssen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem
 Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeige-
pflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässi-
gen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung
verpflichtet,

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs -
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.

§ 78 VVG Haftung bei Mehrfachversicherung
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert
und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamt-
schuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden
Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den
Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der
Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag
zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden,
kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Ver -
sicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach
dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht verein-
bart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder
in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.
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